
 

 

 

 

Beschlüsse der Satzungsversammlung 

7. Sitzung der 6. Satzungsversammlung  

bei der Bundesrechtsanwaltskammer am 26.11.2018 in Berlin 

 

Fachanwaltsordnung 
 

1. § 1 FAO wird wie folgt neu gefasst: 

Fachanwaltsbezeichnungen können gemäß § 43c Abs. 1 Satz 2 Bundesrechtsanwaltsordnung für 

Verwaltungsrecht, Steuerrecht, Arbeitsrecht und Sozialrecht verliehen werden. Weitere Fachanwalts-

bezeichnungen können für Familienrecht, Strafrecht, Insolvenzrecht, Versicherungsrecht, Medizin-

recht, Miet- und Wohnungseigentumsrecht, Verkehrsrecht, Bau- und Architektenrecht, Erbrecht, 

Transport- und Speditionsrecht, gewerblichen Rechtsschutz, Handels- und Gesellschaftsrecht, Urhe-

ber- und Medienrecht, Informationstechnologierecht, Bank- und Kapitalmarktrecht, Agrarrecht, Interna-

tionales Wirtschaftsrecht, Vergaberecht, Migrationsrecht sowie Sportrecht verliehen werden. 

 

2. Es wird folgender neuer § 5 Abs. 1 lit. x) FAO eingeführt: 

x) Sportrecht: 80 Fälle, davon mindestens 20 rechtsförmliche Verfahren (Sportverbandsgerichtsver-

fahren, sonstige Gerichtsverfahren, außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren, Schlichtungs- oder 

Schiedsverfahren). Die Fälle müssen sich auf mindestens drei verschiedene Bereiche des § 14q Nr. 1, 

3 bis 11 beziehen, dabei auf jeden dieser drei Bereiche mindestens fünf Fälle. 

 

3. Es wird folgender neuer § 14q FAO eingeführt:  

§ 14q Nachzuweisende besondere Kenntnisse im Sportrecht 

Für das Fachgebiet Sportrecht sind besondere Kenntnisse nachzuweisen in den Bereichen 

1. selbstgesetztes Recht der Sportverbände im Rahmen der Verbandsautonomie und deren Orga-

nisationsstrukturen, insbesondere Satzungen und Statuten nationaler und internationaler Sport-

organisationen,  

2. nationale und internationale Sportverbands- und -schiedsgerichtsbarkeit,  

3. sportrechtliche Bezüge des Ordnungswidrigkeiten- und Strafrechts, Strafprozessrecht sowie zwi-

schenstaatliches und Völkerrecht,  

4. Schutz vor Sportmanipulationen, insbesondere durch sog. Doping, sportrechtliche Bezüge des 

Arzneimittelrechts,  



5. Vereinsrecht und Grundzüge des Gesellschaftsrechts,  

6. sportrechtliche Bezüge des Medienrechts, insbesondere der Fernseh-, Internet- und Hörfunkrech-

te,  

7. Recht des geistigen Eigentums, insbesondere Persönlichkeitsrecht sowie Urheber- und Marken-

recht,  

8. Recht des Sponsorings, Recht der staatlichen Sportförderung und Subventionsrecht, Sportwett-

recht,  

9. sportrechtliche Bezüge des nationalen und internationalen Haftungsrechts,  

10. Grundzüge des Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts,  

11. Sportvertragsrecht, sportrechtliche Bezüge des Dienst- und Arbeitsvertragsrechts. 

 

Die Beschlüsse der Satzungsversammlung müssen nun zunächst vom Bundesministerium der Justiz 

und für Verbraucherschutz geprüft werden. Eine Nichtbeanstandung unterstellt, treten diese Be-

schlüsse mit dem ersten Tag des dritten Monats in Kraft, der auf die Veröffentlichung in den BRAK-

Mitteilungen folgt.  


